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Die AHV nach der 7. Revision

Auf den 1.Januar 1969 trat die siebente AHV-Revision in Kraft. Gegen eine
MillionAHV-und IV-Rentner haben bereits in der ersten HälfteJanuar eine höhere
Rente erhalten. Vom Neujahr an werden indessen auch höhere Beiträge erhoben.
Um die Öffentlichkeit über die wesentlichsten Punkte der siebenten AHV-Revision

zu orientieren, gibt das Bundesamt für Sozialversicherung folgendes bekannt :

I. Von den Rentnern zu beachten

I. Die siebente AHV-Revision unterscheidet zwischen Rentenbezügern, die vor
dem 1.Januar 1969 rentenberechtigt geworden sind und bereits eine Rente
beziehen, und solchen, deren Anspruch auf den 1.Januar 1969 oder später entsteht.

2. Die Renten der bisherigen Rentenbezüger werden durchwegs um einen
Drittel erhöht. Eine stärkere Heraufsetzung erfahren die Mindestrenten, indem
die neue Minima auf Fr. 200.- im Monat für einfache Altersrenten, auf Fr. 320.-
für Ehepaar-Altersren ten und auf Fr. 160.- für Witwenrenten festgelegt werden.

3. Die auf den 1.Januar 1969 und später entstehenden Renten werden nach
einer neuen Berechnungsregel bemessen. Die einfache Altersrente wird mindestens
Fr. 200.- und höchstens Fr. 400-, die Ehepaar-Altersrente Fr. 320.- bis Fr. 640.-,
die Witwenrente Fr. 160.- bis 320.- im Monat betragen.

Die Altersrentner, die auf den I.Januar 1969 oder später rentenberechtigt
werden, können in der Regel von der neuen Möglichkeit des Rentenaufschubs
Gebrauch machen und damit später eine höhere Rente erwirken. Die Ausgleichskassen

orientieren die in Frage kommenden Versicherten über die Einzelheiten
und geben auf Verlangen ein Merkblatt ab.

4. Als neue Leistung gewährt die AHV vom 1.Januar 1969 an Hilflosenent-
schädigungen. Sie belaufen sich auf Fr. 175.- im Monat. Anspruchberechtigt
sind Altersrentner, die seit mindestens 360 Tagen in schwerem Grade hilflos sind.
Die Ausgleichskassen geben auf Verlangen ein Merkblatt über die Hilflosenent-
schädigung ab.

5. Die Invalidenrenten werden in gleicher Weise heraufgesetzt wie die AHV-
Renten.

II. Von den Beitragszahlern zu beachten

AHV und IV erheben vom 1.Januar 1969 an höhere Beiträge. Zusammen mit
dem Beitrag an die Erwerbsersatzordnung (EO) beläuft sich der AHV/IV/EO-
Gesamtbeitrag :

- für Arbeitnehmer auf 3,1 Prozent des Lohnes (bisher 2,45 Prozent) ;

- für Arbeitgeber auf 6,2 Prozent des Lohnes (bisher 4,9 Prozent) ; der
Arbeitnehmeranteil von 3,1 Prozent ist darin inbegriffen ;

- für Selbständigerwerbende auf 5,6 Prozent des Erwerbseinkommens (bisher
4,9 Prozent) ; bei Jahreseinkommen unter Fr. 16 000.- (bisher Fr. 12 000.-)
gelten reduzierte Ansätze. Der Mindestbeitrag für die drei Versicherungswerke
zusammen beläuft sich auf Fr. 48.- (bisher Fr. 14.70) im Jahr.
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Für Nichterwerbstätige wird der Beitrag nach den sozialen Verhältnissen
abgestuft und beläuft sich jährlich auf Fr. 48.- bis Fr. 2434.80 (bisher Fr. 14.70
bis Fr. 735.-).

5. Europäisches Kolloquium für Sozialwesen

24. bis 30.Juli 1969, Bern

Veranstalter: Europakomitee des Internationalen Rates für Sozialwesen (Conseil
International de l'Action Sociale) in Verbindung mit der Schweizerischen Landeskonferenz für
Soziale Arbeit.

Thema

Das Sozialwesen als Bestandteil einer integrierten Entwicklung. Neue Methoden
für das Jahrzehnt 1970-1980 in Europa.

L'action sociale dans le développement intégré. Nouvelles méthodes pour la
décennie 1970 en Europe.

Das Thema ist in folgende 8 Unterthemen gegliedert, die von ebenso vielen
Kommissionen behandelt werden :

1. Die zwischenberufliche Zusammenarbeit in der integrierten Entwicklung.
La coopération interprofessionnelle dans le développement intégré.

2. Soziale Aspekte der regionalen Entwickhmgspolitik öffentlicher Stellen.
Les aspects sociaux du développement régional dans la politique des pouvoirs
publics.

3. Die Integration der verschiedenen Altersgruppen.
L'intégration des groupes d'âge.

4. Koordinationsprobleme als Folge einer neuen Konzeption der Aufgabe der
Sozialdienste.
Les problèmes de coordination découlant d'une nouvelle orientation des
services d'action sociale.

5. Ausbildungsmethoden und Gewinnung der nötigen Arbeitskräfte.
Méthodes de formation et emploi des ressources humaines.

6. Wirksamkeit des Einsatzes materieller Mittel im Sozialwesen.
L'efficacité de l'allocation des ressources dans le domaine social.

7. Die Mitarbeit der Bürger im öffentlichen und privaten Sozialwesen.
La participation des citoyens dans les services publics et les organismes privés.

8. Die Klienten der Sozialdienste im Jahrzehnt 1970.
Les clients des services sociaux dans la décennie 1970.

Der Schweiz sind 32 Plätze eingeräumt, die möglichst gleichmäßig auf die
genannten Kommissionen aufgeteilt werden sollen.

Die Konferenzgebühr beträgt SFr. 85.-. Anmeldeschluß: l.Mai 1969.

Vorprogramme sind erhältlich beim Sekretariat der Schweizerischen
Landeskonferenz für Soziale Arbeit, Brandschenkestraße 36, 8039 Zürich, Telephon
(051) 23 52 32.
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